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Gemeinsamer Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz für ein Zweites Gesetz zur effektiveren Durchset-
zung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II)  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst erlauben wir uns den Hinweis, dass die Befristung der Stellungnahme sehr kurz ist, so-
dass wir uns leider nicht in der gebotenen Tiefe zu dem vorliegenden Entwurf äußern können. 
 
Wir verweisen insofern auch auf unsere Stellungnahme zum SDG I. 
 
Der BDK begrüßt die Ziele des vorliegenden Gesetzentwurfes, da er nicht nur zur verbesserten 
Durchsetzung von Sanktionen beiträgt, sondern auch einen Teil der von uns lange geforderten 
Verbesserungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche gesetzlich umsetzt. Gerade auch nach 
den Ergebnissen des FATF-Berichtes vom 25.08.2022 werden hier noch deutliche Defizite der 
Geldwäsche-Aufsicht gerade im Bereich des Nicht-Finanzsektors gesehen. 
 
Der Gesetzesentwurf ist auch wichtig im Hinblick auf den geplanten EU-Ratsbeschluss über die 
Feststellung des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach 
Artikel 83 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden Kri-
minalitätsbereich, dem der deutsche Gesetzgeber ebenfalls zustimmen möchte. Daran anschlie-
ßend möchte die EU die Sanktionsumsetzung in den Mitgliedsstaaten und die Abschöpfung und 
Einziehung von Vermögenswerten durch entsprechende Richtlinien zunehmend harmonisieren. 
Deutschland erscheint hier -mit Verlaub – etwas getrieben von den EU-Maßnahmen. 
 
Die Einrichtung einer Zentralstelle für die Sanktionsdurchsetzung auf Bundesebene zur Durch-
setzung des Sanktionsrechts in Deutschland, soweit nicht das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Deutsche Bundesbank (BBk) zuständig sind, und Schaffung 
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eines Verwaltungsverfahrens zur Ermittlung von Vermögen sanktionierter Personen und rechts-
fähiger Personengesellschaften mit einer nunmehr geplanten deutlichen Verbesserung des 
Transparenzregisters sowie die Einrichtung einer Hinweisannahmestelle stellen grundsätzlich 
geeignete Mittel zur besseren Bekämpfung inkriminierter Vermögen sowie der Umsetzung von 
Sanktionen gegen Oligarchen als Reaktion auf den Ukraine-Angriff Russlands dar. Zur geplanten 
SDG II möchten wir im Einzelnen folgende Hinweise geben.  

1. Einrichtung einer Zentralstelle auf Bundesebene

Die noch im Sanktionsdurchsetzungsgesetz I fehlende Einrichtung einer Zentralstelle des Bun-
des im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen halten wir für sehr richtig. Kri-
tisch sehen wir hier in Anbetracht des bestehenden und zeitkritischen Handlungsbedarfes, die 
Einrichtung einer neuen Bundesbehörde. Aus unserer Sicht sollten vielmehr die bestehenden be-
hördlichen Strukturen genutzt und personell ausgebaut werden. 

So wäre im Ergebnis das Zollkriminalamt aus dem Bereich der Generalzolldirektion herauszulö-
sen und als eigenständige Bundesbehörde zu etablieren, der die Zollfahndungsämter, die Finan-
cial Intelligence Unit (FIU), die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), und die neu einzurichtende 
Stelle für die Durchsetzung von Sanktionen anzugliedern wären. Gleichzeitig sind aus unserer 
Sicht die Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen des Bundes und der Länder zu stärken. 

Da diese Behördenstrukturen bereits existieren und auch entsprechend vorgebildetes Personal, 
zumindest zum Teil, bereits vorhanden ist, könnten die beabsichtigten Ziele zur Sanktionsdurch-
setzung weitaus schneller erreicht werden. 

Zusätzlich ist die Öffnung des Datenaustausches zwischen der Zentralstelle für Sanktions-
durchsetzung mit anderen nationalen und internationalen öffentlichen Stellen der Strafverfol-
gung und Gefahrenabwehr zu begrüßen.  

Bedenken Sie, dass im Grunde die Sicherstellungen der letzten Monate nur aufgrund der „Pa-
nama Papers“ und der Erkenntnisse aus dem Komplex „EncroChat“ erfolgten. 

2. Beschränkung des Geldverkehrs

Die beabsichtigte Einführung eines Verbotes des Einsatzes von Bargeld, Kryptowährungen oder 
Rohstoffen im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften zur Verhinderung von Geldwäscheak-
tivitäten ist zwingend erforderlich, könnte sich in der Praxis allerdings als „Feigenblatt“ erwei-
sen. Der Begriff „Rohstoffe“ ist u.E. zu eng gefasst. Solange keine allgemeine Bargeldober-
grenze von 10.000 EUR in Deutschland gilt, kann eine Bezahlung nach dem SDG II auch in Form 
von hochwertigen Fahrzeugen oder Schmuck erfolgen.  

Fraglich erscheint hier auch, inwieweit Notarinnen und Notare die tatsächliche Art der Kaufpreis-
zahlung durch geeignete Nachweise überwachen müssen, wenn die Kaufpreiszahlung direkt 
zwischen den Vertragsparteien erfolgt. Weiterhin wird häufig eine Verrechnung von Immobilien-
kaufpreisen gegen fingierte oder mittels Bargelds generierte Darlehen vorgenommen.  
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Natürlich ist es aus unserer Sicht weiterhin dringend geboten, die unzähligen Meldepflichten 
nach dem Geldwäschegesetz und deren Bearbeitungsaufwand durch die Einführung einer 
grundsätzlichen Bargeldobergrenze von 10.000 EUR in Deutschland gemäß dem Maßnahmepa-
ket der EU vom 20.07.2021 in deutsches Recht umzusetzen.  

3. Sicherstellung und Nutzung von Vermögenswerten

Sanktionen dürfen ihre Wirkung nicht verfehlen, gerade auch angesichts der immer noch andau-
ernden Aggressionen Russlands in der Ukraine. Daher sollte nach der Sicherstellung von sankti-
onierten Vermögenswerten wie z.B. Immobilien auch deren Nutzung grundsätzlich untersagt 
werden.  

Deutschland braucht– auch im Kampf gegen die Geldwäsche – zeitnah Regelungen, mittels de-
rer umfassend in behördlichen Verwaltungsverfahren und nicht nur im Strafverfahren nach kri-
minellen Vermögen und Vermögen ungeklärter Herkunft gefahndet werden darf. Insbesondere 
nach inkriminiertem Vermögen welches sich schon im legalen Wirtschaftskreislauf befindet. 

Der Ansatz Italiens zur Beweislastumkehr für Vermögenswerte ist ein wirksames Instrument zur 
Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität und im Strafverfahren bereits weit-
gehend möglich.  

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz

Die grundsätzliche Verknüpfung des Transparenzregisters mit dem Immobilienregister ist ein 
zielführender Ansatz. Allerdings sollte auch der zeitgerechte und vollständige Vollzug im Rah-
men der Umsetzung betrachtet werden. Hier kann eine Koppelung an eine Unternehmens-ID, auf 
die auch zur Identifizierung von Unternehmen und deren Zuordnung auch weitere Behörden wie 
z.B. Finanzämter (diese dürfen dann allerdings ihre Kenntnisse nicht an die Zentralstelle zurück-
spiegeln!) zugreifen können, sinnvoll sein. Einheitliche Bestimmungen von juristischen Personen
und weiteren Gesellschaften sind wichtig im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Berechtigten.

In Deutschland gilt seit 2017 das Transparenzregister, in welches fast alle Unternehmen einge-
tragen werden müssen. Wer aber wirklich hinter einem Unternehmen steht, lässt sich trotz 
Transparenzregister immer noch vernebeln. Ist der Eigentümer hinter der Briefkastenfirma nicht 
zu ermitteln, kann stattdessen der sogenannte fiktive wirtschaftliche Berechtigte wie z.B. der 
Geschäftsführer ins Transparenzregister eingetragen werden. Ziel muss es sein, dass gewerbli-
che Geschäfte ab einer bestimmten Größenordnung in Deutschland nur noch mit Geschäftspart-
nern gemacht werden dürfen, die vollständig, d. h. unter Benennung des tatsächlichen Eigentü-
mers im Transparenzregister eingetragen sind. Nach einer Übergangsfrist sollte daher grund-
sätzlich ein zivilrechtliches Vertragsverbot in Bezug auf Verträge mit Firmen gelten, die ihren Ei-
gentümer verschleiern.  

Weiterhin bedarf es zudem (echten) Suchfunktionen in und zwischen den Registern, insbeson-
dere für Ermittler:innen. 
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Das zusätzlich nach § 14 SDG II einzuführende nationales Register für Vermögen unklarer Her-
kunft und sanktionierte Vermögenswerte sowie Angaben zu bestimmten Personen und Perso-
nengesellschaften sollte ebenfalls mit den Daten des Transparenzregisters verknüpft und abge-
glichen werden. 

Zusätzlich sind auch Hinweisannahmestellen geeignete Mittel, um eine verbesserte Informati-
onslage zu erhalten. Jedoch gehört neben den Schutz des Hinweisgebers auch eine Belohnung 
nach US-amerikanischen Vorbild. 

Selbst hier in Deutschland hat es sich gezeigt, dass „Steuer-CD´s“ und „Panama Papers“ Geld 
kosten. Hinweise im Rahmen der Finanzkriminalität aufgrund des schlechten Gewissens oder 
aufgrund staatsbürgerlicher Pflichten sind nicht in ausreichendem Umfang zu erwarten, sodass 
ein entsprechende Belohnungssystem gesetzlich bzw. in einer Rechtsverordnung geregelt wer-
den sollte. 

5. Änderung des Steuergeheimnisses

Im Ergebnis enthält auch der vorliegende Entwurf des SDG II bedauerlicherweise keine Ände-
rung der Abgabenordnung (AO) zur Durchbrechung des Steuergeheimnisses nach § 30 AO, da 
gerade die Finanzbehörden Kenntnisse über Vermögenswerte sanktionierter Personen oder de-
ren Beteiligungen erhalten bzw. besitzen. Insbesondere im Hinblick auf Immobilien und deren 
steuerlicher Erfassung durch die Finanzbehörden und etwaiger Treuhandverträge wird eine Auf-
weichung des Steuergeheimnisses aus unserer Sicht für den Vollzug der Sanktionen dringend 
angeraten. Eine Umsetzung seitens des Finanzministeriums hätte mit dem Zweiten Gesetz zur 
Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung kurzfristig 
erfolgen können.  

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung darf ihrerseits dagegen Daten für Zwecke der Be-
steuerung an Finanzbehörden übermitteln.  

Dirk Peglow  Denny Vorbrücken 
Bundesvorsitzender Sprecher der Fachkommission Recht 




